
 
 

 
 

 

2016-1540 683 

Obligationenrecht Entwurf 

(Aktienrecht)  
Änderung vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrats vom 23. November 20161, 

beschliesst: 

I 

Der sechsundzwanzigste Titel des Obligationenrechts2 wird wie folgt geändert: 

Ersatz von Ausdrücken 

1 In den Artikeln 545 Absatz 1 Ziffer 7, 565 Absatz 2, 574 Absatz 3, 577 Randtitel 
und Text, 579 Absatz 2, 580 Absatz 2, 583 Absatz 2, 585 Absatz 3, 601 Absatz 2, 643 
Absatz 3, 685b Absatz 5, 706 Absatz 1, 706a Absatz 2, 731b Absätze 1–3, 740 
Absatz 4, 741 Absatz 2, 743 Absatz 2, 846 Absatz 3, 857 Absatz 3, 881 Absatz 3, 890 
Absatz 2, 891 Absatz 1, 904 Absatz 3, 918 Absatz 2, 924 Absatz 2, 938a Absatz 2, 
941a Randtitel und Absätze 1 und 3, 971 Absatz 1, 981 Absatz 1, 984 Absatz 2, 985 
Absätze 1 und 2, 986 Absätze 1 und 2, 987 Absätze 1 und 2, 1072, 1073, 1075, 1076 
Absatz 2, 1077 Absatz 2, 1078, 1079 Absatz 1, 1080 Randtitel und Absatz 1, 1162 
Absätze 3 und 4 sowie Artikel 1182 wird «Richter» durch «Gericht» ersetzt, mit den 
nötigen grammatikalischen Anpassungen. 

2 In den Artikeln 858 Randtitel, 859 Absätze 1–3, 860 Absatz 1, 861 Randtitel und 
Absätze 1‒3 sowie 863 Absätze 1 und 3 wird «Reinertrag» durch «Jahresgewinn» 
ersetzt. 

3 Betrifft nur den französischen Text. 

4 In den Artikeln 587 Absatz 2 und 743 Absatz 5 wird «Zwischenbilanz» durch 
«Zwischenabschluss» ersetzt, mit den notwendigen grammatikalischen 
Anpassungen.  

  

  
1 BBl 2017 399 
2 SR 220 
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3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle 
und der Finanzplanung; 

7. die Ergreifung von Massnahmen im Falle einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit, eines Kapitalverlusts oder einer Über-
schuldung; 

8. die Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die 
Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung; 

9. bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind: 
die Erstellung des Vergütungsberichts. 

Art. 716b 

1 Die Statuten können den Verwaltungsrat ermächtigen, die Geschäfts-
führung nach Massgabe eines Organisationsreglements ganz oder zum 
Teil einzelnen Mitgliedern oder anderen natürlichen Personen zu 
übertragen. Die Vermögensverwaltung kann auch juristischen Per-
sonen übertragen werden. 

2 Das Organisationsreglement regelt namentlich: 

1. die Organisation und die Ausschüsse des Verwaltungsrats; 

2. die Organisation der Geschäftsführung; 

3. die Berichterstattung; 

4. den Umgang mit Interessenkonflikten; 

5. welche Geschäfte der Genehmigung durch den Verwaltungsrat 
bedürfen. 

3 Soweit die Geschäftsführung nicht übertragen worden ist, wird sie 
von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gesamthaft wahrgenom-
men. 

4 Der Verwaltungsrat orientiert die Aktionäre und, sofern sie ein 
schutzwürdiges Interesse glaubhaft machen, die Gläubiger der Gesell-
schaft auf Anfrage schriftlich auf Papier oder in elektronischer Form 
über den Inhalt des Organisationsreglements gemäss Absatz 2 Zif-
fern 1–5. 

Art. 717a 

1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung infor-
mieren den Verwaltungsrat unverzüglich und vollständig über Interes-
senkonflikte. 

2 Der Verwaltungsrat ergreift die Massnahmen, die zur Wahrung der 
Interessen der Gesellschaft nötig sind. 

IV. Übertragung 
der Geschäfts-
führung 

2. Interessen-
konflikte 


